
 

 

 

Gemeinsame Erklärung zum GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz 

 

Gesundheits-Sparpaket treibt Kliniken und Kommunen noch tiefer in die Krise 

 

Berlin/Freiburg, 11. Juni 2026 - Am 12. Juni wird im Bundestag erstmals über das GKV-
Beitragsstabilisierungsgesetz beraten. Mehrere Unternehmens-, Arbeitgeber- und 
Fachverbände haben ihre Kritik an wesentlichen Regelungen bekräftigt und fordern 
Nachbesserungen an dem Gesetzentwurf: 

 

„Stabile Beitragssätze in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) sind ein wichtiges 
Ziel. Die vorgesehenen Maßnahmen setzen jedoch an den falschen Stellen an und 
bergen die reale Gefahr von Leistungseinschränkungen. Die wirtschaftliche Situation 
tarifgebundener Krankenhäuser wird sich weiter verschärfen. ÖƯentliche wie 
freigemeinnützige Krankenhäuser werden durch die gedeckelte Tarifrefinanzierung 
angesichts hoher Personalkostenquoten unmittelbar unter wirtschaftlichen Druck 
geraten. Die erfolgreichen Bemühungen der vergangenen Jahre, Berufe in der Medizin 
und Pflege attraktiver zu gestalten, werden durch die geplante Refinanzierungsänderung 
genauso aktiv konterkariert, wie das politische Ziel der Regierungskoalitionen, die 
Tarifbindung bundesweit zu erhöhen. Die Folge könnte ein ungesteuerter Abbau von 
Versorgungskapazitäten sein. 

Wirksame Einsparpotenziale liegen stattdessen in einer zielgerichteten 
Patientensteuerung, dem konsequenten Ausbau der Telemedizin, einer Flexibilisierung 
von Personalvorgaben sowie dem Abbau überflüssiger Melde- und Nachweispflichten. 
Notwendige Dokumentationsanforderungen müssen konsequent digitalisiert und 
länderübergreifend harmonisiert werden. Die geplante Anhebung der Prüfquoten durch 
den Medizinischen Dienst würde hingegen zusätzlichen bürokratischen Aufwand 
verursachen und die Krankenhäuser weiter belasten. 



 

 

Tarifbedingte Personalkostensteigerungen müssen auch künftig vollständig refinanziert 
werden. Andernfalls entstehen Finanzierungslücken, die viele Krankenhäuser nicht aus 
eigener Kraft schließen können.“ 
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